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Norm

GebAG §43 Abs1 Z1

Rechtssatz

In der Regel sind die Durchführung des Rohrschach-Tests sowie die Beischa5ung und das Studium der

Krankengeschichte bei der Erstellung eines neurolgisch-psychiatrischen Sachverständigengutachtens nicht gesondert

zu honorieren.

Zur kumulativen Honorierung eines neurologischen und eines psychiatrischen Gutachtens.
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